
Regierung von Unterfranken

www.regierung.unterfranken.bayern.de

REACH-Kongress 2016

Überwachung 
der Inverkehrbringensbeschränkungen

des Anhangs XVII im Internet

06. Oktober 2016
BfR, Berlin

Dr. Matthias Zierhut

Gewerbeaufsichtsamt 

bei der Regierung von Unterfranken



Regierung von Unterfranken

2

BLAC Expertengruppe Internet
Arbeitsweise
Ergebnisse der Überwachung

Vortragsgliederung



Regierung von Unterfranken

3

BLAC Expertengruppe Internet

Gründe für Marktüberwachung im Internet
 Hohes und stetig steigendes Handelsvolumen (ca. 70% des 

Versandhandels über das Internet).
 Internet wird als rechtsfreier Raum gesehen.

Herausforderungen der Marktüberwachung im Internet
 Weltweite Struktur der Handelskanäle mit Vielzahl beteiligter

Akteure (Plattformen!).
 nur „virtuell“ vorhandene Ware.
 Hohe Geschwindigkeit der Abläufe. 
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Etablierung der BLAC Expertengruppe 
Internet

 2004 Umweltministerium NW + Gewerbeaufsichtsamt 
der Regierung der Oberpfalz (BY): Initiierung 
Pilotprojekt BLAC.

 Seit 2006 Dauerprojekt der BLAC auf freiwilliger Basis.

 2012: 79. UMK beauftragt BLAC mit der Fortführung als 
Baustein eines Gesamtkonzepts von 
Kooperationsmodellen zur stofflichen MÜ.

BLAC Expertengruppe Internet
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Aufgaben und Ziele

1. Aktive Internetüberwachung:
- Umwelt- und Verbraucherschutz
- Vermeidung von Wettbewerbsverzerrung
- Präsenz der Behörden im Internet

2. Unterstützung für
- Handel 
- Vollzug

BLAC Expertengruppe Internet
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Grundprinzip: Aufgabenteilung

BLAC Expertengruppe Internet

Eine Behörde überwacht ein spezielles Verbot/Beschränkung 
bzw. Vorschrift für ganz Deutschland

Abgabebeschränkungen gemäß ChemVerbotsV (z.B. Giftige Stoffe, Phosphorwasserstoff freisetzende Pflanzenschutzmittel und 
Schädlingsbekämpfungsmittel), VO EG 1005/2009 und Biozide der Hauptgruppen 1 - Desinfektionsmittel (Produktart 1 – 5 ) - und 4 - sonstige 
Biozidprodukte (Produktart 21 + 22) - sowie MMS (Miracle Mineral Supplements, Ausgangssubstanz zur in situ Herstellung von Chlordioxid) 
durch das Gewerbeaufsichtsamt Coburg bei der Regierung von Oberfranken.

Biozide der Hauptgruppe 3: Schädlingsbekämpfungsmittel (Produktart 14 – 20) durch das Gewerbeaufsichtsamt Bremen.

Biozide der Hauptgruppe 2 - Schutzmittel (Produktart 6 – 13) -, Cadmiumhaltige Hartlote (Anhang XVII REACH-VO) und Art. 48 CLP-
Verordnung (ohne Methanolangebote) durch das Regierungspräsidium Tübingen.

Teerölhaltige Eisenbahnschwellen (Anhang XVII REACH-VO), brandfördernde Stoffe (z. B. Kaliumnitrat, Kaliumpermanganat, Natriumchlorat, 
Schwimmbadreiniger, Desinfektionsmittel) und Wasserstoffperoxid (Chemikalienverbotsverordnung) durch die Bezirksregierung Münster.

Übrige Stoffverbote nach Anhang XVII der REACH-VO und Verpackungsvorgaben gemäß der CLP-VO (z.B. kindergesicherte Verschlüsse, 
tastbare Gefahrenhinweise) durch das Gewerbeaufsichtsamt Würzburg bei der Regierung von Unterfranken. 

Methanol und methanolhaltige Gemische und Modelltreibstoffe (Chemikalienverbotsverordnung) durch das Landesamt für Umwelt in Mainz. 
(Anmerkung: Zufällige Nitromethan-Funde werden an die örtlich zuständige Chemikalienbehörde gemeldet, die diese Funde dann an die 
sachlich für die VO 98/2013 zuständige Behörde abgibt).

Halon-, chlorbrommethan- und tetrachlormethanhaltige Feuerlöscher (VO EG 1005/2009) durch das Ministerium für Wirtschaft, Bau und 
Tourismus Mecklenburg-Vorpommern.

Biozide der Hauptgruppe 2 - Schutzmittel (Produktart 6 – 13) -, Cadmiumhaltige Hartlote 
(Anhang XVII REACH-VO) und Art. 48 CLP-Verordnung (ohne Methanolangebote) durch das 
Regierungspräsidium Tübingen.

Teerölhaltige Eisenbahnschwellen (Anhang XVII REACH-VO), brandfördernde Stoffe (z. B. 
Kaliumnitrat, Kaliumpermanganat, Natriumchlorat, Schwimmbadreiniger, Desinfektionsmittel) 
und Wasserstoffperoxid (Chemikalienverbotsverordnung) durch die Bezirksregierung Münster.

Übrige Stoffverbote nach Anhang XVII der REACH-VO und Verpackungsvorgaben gemäß der 
CLP-VO (z.B. kindergesicherte Verschlüsse, tastbare Gefahrenhinweise) durch das 
Gewerbeaufsichtsamt Würzburg bei der Regierung von Unterfranken. 
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Arbeitsweise

Internetrecherche durch 
suchende Behörde: 
rechtswidriges Angebot

i.d.R. keine Bestellung

- Bei Stoffverboten: Hinweise 
aus SDB, Prüfberichte

- Bei Abgabevorschriften: 
Fehlende Angaben im Angebot

- Rapex-Meldung
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Beispiel: Beschränkter Stoff: Asbest lt. Anzeigentext
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Beispiel: Beschränkter Stoff: Asbest lt. Prüfbericht
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Beispiel: Abgabe an breite Öffentlichkeit verboten
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DDDD
Beispiel: Abgabe an breite Öffentlichkeit verboten
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Beispiel: RAPEX-Meldung
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Arbeitsweise

Internetrecherche durch 
suchende Behörde: 
rechtswidriges Angebot

i.d.R. keine Bestellung

- Bei Stoffverboten: Hinweise 
aus SDB, Prüfberichte

- Bei Abgabevorschriften: 
Fehlende Angaben im Angebot

- Rapex-Meldung

Mitteilung an Internetplattform Löschung des Angebots durch 
Internetplattform

1
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Internetplattformen:
Verkaufs-, Auktions- und Kleinanzeigenplattformen

Privat & GewerblichEBAY
AMAZON

Ebay-Kleinanzeigen, Quoka, Hood, kalaydo, dhd24 

Gewerblich

Privat

Rakuten Gewerblich

Internetseiten von Einzelhändlern Gewerblich
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Arbeitsweise

Internetrecherche durch 
suchende Behörde: 
rechtswidriges Angebot

i.d.R. keine Bestellung

- Bei Stoffverboten: Hinweise 
aus SDB, Prüfberichte

- Bei Abgabevorschriften: 
Fehlende Angaben im Angebot

- Rapex-Meldung

Mitteilung an Internetplattform Löschung des Angebots durch 
Internetplattform

1

Gefahrenabwehr
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Arbeitsweise

Internetrecherche durch 
suchende Behörde: 
rechtswidriges Angebot

i.d.R. keine Bestellung

- Bei Stoffverboten: Hinweise 
aus SDB, Prüfberichte

- Bei Abgabevorschriften: 
Fehlende Angaben im Angebot

- Rapex-Meldung

Mitteilung an Internetplattform Löschung des Angebots durch 
Internetplattform

1

Gefahrenabwehr

Mitteilung an für Anbieter 
zuständige (oberste) 

Landesbehörde 
(hierzu ggfs. Adressermittlung)

Weiteres Vorgehen der örtlich 
zuständigen Behörde in eigener 

Zuständigkeit

Rückmeldung über Vorgehen an 
suchende Behörde  Statistik –> BLAC

2
Weiterleitung an 

örtlich zuständige

Behörde
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Arbeitsweise
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Arbeitsweise

Internetrecherche durch 
suchende Behörde: 
rechtswidriges Angebot

i.d.R. keine Bestellung

- Bei Stoffverboten: Hinweise 
aus SDB, Prüfberichte

- Bei Abgabevorschriften: 
Fehlende Angaben im Angebot

- Rapex-Meldung

Mitteilung an Internetplattform Löschung des Angebots durch 
Internetplattform

1

Gefahrenabwehr

Mitteilung an für Anbieter 
zuständige (oberste) 

Landesbehörde 
(hierzu ggfs. Adressermittlung)

Weiteres Vorgehen der örtlich 
zuständigen Behörde in eigener 

Zuständigkeit
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Weiterleitung an 

örtlich zuständige
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Ergebnisse der Überwachung

Von den 1613 Angeboten
im Jahr 2015 betrafen
952 REACH Anhang XVII
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Ergebnisse der Überwachung
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Ergebnisse der Überwachung

507

REACH-Fälle

2 1

Rückmeldequote:
ca. 50%
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Pro

 Stoffliche Marktüberwachung im Internet ist möglich, 
notwendig und effizient.

 Intensive Zusammenarbeit mit Plattformbetreibern ist
zielführend.

 Internetüberwachung stärkt die Zusammenarbeit der 
Überwachungsbehörden. 

C
 Anbieter außerhalb der EU.

Ergebnisse der Überwachung
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Weitergehende Informationen

http://www.blac.de/servlet/is/2146/BLAC_Bericht_Internet_290415.xps?command=
downloadContent&filename=BLAC_Bericht_Internet_290415.xps

http://www.cleen-europe.eu/file/download/119/CLEEN%20project_e-
commerce-II_final%20report_2016.pdf
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Vielen Dank!


